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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 13.06.2002

Rechtssatz

Nach § 2 Abs 11 AMG ist unter "Inverkehrbringen" das Vorrätighalten, Feilbieten oder die Abgabe von Arzneimitteln zu

verstehen, und setzt voraus, dass das Arzneimittel zum Verbraucher oder Anwender gelangt. Hält der Inhaber eines

Schweinemastbetriebes ein Arzneimittel in seinem Betrieb vorrätig, um es dort (als Verbraucher) an eigene Tiere zu

verabreichen, ist dies nach dem Wortlaut und erkennbaren Zweck des § 2 Abs 11 AMG kein Inverkehrbringen eines

Arzneimittels. So ergab sich im konkreten Fall kein Hinweise darauf, dass der Betriebsinhaber das Arzneimittel vorrätig

gehalten hätte, um es an andere Verbraucher oder Anwender abzugeben.

Schlagworte

Arzneimittel Inverkehrbringen Vorrätighalten Verbraucher

Quelle: Unabhängige Verwaltungssenate UVS, http://www.wien.gv.at/uvs/index.html

 2024 JUSLINE

JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at

file:///
https://www.jusline.at/gesetz/amg/paragraf/2
https://www.jusline.at/gesetz/amg/paragraf/2
http://www.wien.gv.at/uvs/index.html
file:///

	RS UVS Steiermark 2002/06/13 30.12-21/2002
	JUSLINE Entscheidung


